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An alle 
Landeshauptmänner 
 

Wien, am 07.05.2014 
 
 
 
 
Betreff: Klarstellung, welche Übertretungen in das Risikoeinstufungssystem gemäß 

§103c KFG einzutragen sind 
 
 
An das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (bmvit) wurde die Frage 
herangetragen, welche Verstöße gemäß § 103c Abs. 5 KFG in das Risikoeinstufungssystem 
einzutragen sind. Nur Bestrafungen des Lenkers wegen der in § 103c Abs. 5 KFG angeführten 
Delikte, oder auch Strafen an den Unternehmer.  
 
Dazu darf Folgendes mitgeteilt werden: 
 
In das Risikoeinstufungssystem sind gemäß § 103c Abs. 5 KFG lediglich Verstöße der Lenker 
gegen die Verordnung (EG) Nr. 561/2006 oder die Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 oder das 
AETR einzutragen. 
 
Das ergibt sich einerseits aus § 103c Abs. 5 KFG, wonach auch Name und Geburtsdatum des 
Lenkers, der den Verstoß begangen hat, zu erfassen sind und andererseits auch aus § 103c 
Abs. 4 KFG, wonach für die Schwere der Verstöße § 134 Abs. 1b KFG maßgebend ist. Daraus 
folgt, dass es sich dabei nur um nach dem KFG gestrafte Verstöße handeln kann. Und diese 
betreffen somit nur den Lenker. 
 
Bestrafungen der Unternehmer bzw. der verantwortlichen Organe der Verkehrsunternehmen 
wegen der hier relevanten Übertretungen der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 oder der 
Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 oder des AETR erfolgen nicht auf Basis des KFG sondern sind 
auf das AZG oder ARG gegründet. 
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Daher sind solche Bestrafungen der Unternehmer nicht in das Risikoeinstufungssystem gemäß 
§ 103c KFG einzutragen. 
 
 
Für die Bundesministerin: 
Dr. Wilhelm Kast 

Ihr(e) Sachbearbeiter/in:
Dr. Wilhelm Kast

Tel.: +43 (1) 71162 65 5317
Fax: +431 71162 65 65317

E-Mail: wilhelm.kast@bmvit.gv.at
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